
Aufhebungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer 
Beherbergungssteuer in der Gemeinde Neukieritzsch 

(Beherbergungssteuersatzung) 
 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt 
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) in der 
jeweils gültigen Fassung sowie der §§ 2 und 7 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
09.03.2018 (SächsGVBl. S 116), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 17 des 
Gesetzes vom 05.04.2019 (SächsGVBl. S. 245) in der jeweils gültigen Fassung hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Neukieritzsch in der Sitzung am 27.05.2025 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 Aufhebung 
 
Die Satzung über die Erhebung einer Beherbergungssteuer in der Gemeinde 
Neukieritzsch (Beherbergungssteuersatzung) vom 25.06.2024 wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Aufhebungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Neukieritzsch, den 27.05.2025 
 
 
 
Thomas Meckel 
Bürgermeister 




